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Stand: 8. März 2021 
 

Einrichtungsspezifisches Hygienekonzept für Angebote der Kinder- und 
Jugendförderung nach §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII 
 

Hintergrund 

Trotz der Corona-Pandemie können die Angebote der Kinder- und Jugendförderung nach  

§§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII ohne Übernachtung geöffnet werden. Diese Öffnung ist jedoch 

an einige Voraussetzungen und insbesondere an ein entsprechendes Konzept zur Hygiene 

und regelmäßige Testungen gebunden. 

Um hier einheitliche Standards zu vermitteln, aber auch um den Trägern der Angebote eine 

Handreichung zu bieten, wird beigefügt ein Hygienekonzept aufgestellt, das durch den Träger 

der freien Jugendhilfe zu konkretisieren und in eigener Verantwortung in Kraft zu setzen ist. 

Bitte beachten: Für jede Einrichtung hat der Träger der freien Jugendhilfe ein leistungsbe-

reichs- und einrichtungsspezifisches Hygienekonzept zu erstellen. Die vorliegende Check-

liste stellt Mindeststandards dar, die gemäß den individuellen Gegebenheiten vor Ort ergänzt 

werden können. 

 

Grundlage des Hygienekonzeptes sind: (in der jeweils gültigen Fassung) 

 die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung, 

 die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und  

Soziales, 

 die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel, 

 die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und  

Soziales, 

 ggf. vorhandene Konkretisierungen der Unfallversicherungsträger beziehungsweise 

der Arbeitsschutzbehörde, 

 die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Infektionsschutz in  

ihrer jeweiligen Fassung, 

 ggf. Konzepte und Empfehlungen der Fachverbände. 

Die zuständige Behörde kann das vorliegende Hygienekonzept und seine Einhaltung überprü-

fen. Eine Einsendung an das Gesundheitsamt oder das Amt für Jugend und Familie ist zum 

jetzigen Zeitpunkt in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung nicht vorgesehen.  

 

Name und Anschrift des Trägers 

 

 

 

 
Name und Anschrift des Angebots / der Einrichtung 
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Name und Erreichbarkeit der verantwortlichen Leitung 

 

 

 

 
Name und Erreichbarkeit der verantwortlichen Ansprechperson für das Hygienekonzept (sofern abweichend) 

 

 

 

 

 
  

                                                           
1 Informationen und Hilfestellungen für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krank-

heitsverlauf: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html; zuletzt aufgeru-
fen am 13.05.2020, 12:21 Uhr 

Auflage an personelle Ressourcen 
Kurzbeschreibung der Einrichtungs-

spezifischen Umsetzung im Angebot 

Als diensthabendes Personal sind stets Fach-

kräfte gemäß dem für den Leistungsbereich be-

schlossenen Fachstandard vorzuhalten, so-

dass innerhalb der Angebote einerseits eine 

professionelle Betreuung gesichert ist und an-

dererseits durch das anwesende Personal auch 

die Einhaltung der Hygieneregeln dieses Kon-

zeptes kontrolliert werden kann. 

 

Personal, das einer Risikogruppe (u. a. Perso-

nen ab 50 Jahren1 sowie vorerkrankte Perso-

nen) angehört, sollte nur nach Prüfung durch 

den Hausarzt oder behandelnden Arzt einge-

setzt werden. (Eine entsprechende Bescheini-

gung ist nicht bei der Stadt einzureichen.) 

 

Personal, das sich unwohl oder krank fühlt, ist 

vom Dienst auszuschließen – insbesondere 

Personal mit einer Symptomatik, die auf eine 

Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fie-

ber, Halsschmerzen, Husten). 

 

Der Träger hat sein Personal hinsichtlich der 

Einhaltung aller aufgeführten Punkte sowie aller 

Hygienemaßnahmen sowie Maßnahmen zum 

Arbeitsschutz vorab zu belehren. 

 

Es ist eine verantwortliche Ansprechperson für 

das Angebot zu benennen. Diese ist für die Ein-

haltung und Umsetzung des Hygienekonzepts, 

der geltenden Kontaktbeschränkungen und Ab-

standsregelungen sowie der Pflicht zum Tragen 

einer Mund-Nasenbedeckungen verantwortlich. 

 

Die Beschäftigten sind verpflichtet, einmal wö-

chentlich einen Schnell- oder -Selbsttest mit ne-

gativem Ergebnis vorzulegen. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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Anforderungen zur Ausgestaltung vor Ort  
 

Auflage zur Ausgestaltung vor Ort 
Kurzbeschreibung der Umsetzung im 

Angebot 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist grund-

sätzlich zwischen allen Nutzer/-innen des Ange-

botes zu wahren. 

Dies gilt unabhängig davon, ob Angebote unter 

freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen 

stattfinden. 

 

Werden Räume von mehreren Personen gleich-

zeitig genutzt , müssen pro Person 10 Quadrat-

meter zur Verfügung stehen. 

 

Die Nutzer/-innen des Angebotes sind schrift-

lich (Name, Telefonnummer oder E-Mail-Ad-

resse und Postleitzahl sowie Zeitraum und Ort 

des Besuchs.) zu dokumentieren, um evtl. In-

fektionswege zurückverfolgen zu können (da-

tenschutzkonforme und datensparsame Erhe-

bung von Kontaktdaten). 

Wird eine digitale Erhebung von Kontaktdaten 

nach vorgesehen, ist zusätzlich eine analoge 

Erhebung von Kontaktdaten der Besucher/-in 

und eine barrierefreie Datenerhebung zu er-

möglichen. 

 

Angebote im Freien sind bevorzugt gegenüber 

Angeboten in geschlossenen Räumen durchzu-

führen. 

 

An allen Zugängen zu den Angeboten sowie vor 

den Sanitärbereichen sind Hinweise zu Ab-

stands- und Hygieneregeln (Anlagen) anzubrin-

gen. Zusätzlich soll durch adressatengerechte 

Beschilderung auf die Einhaltung des o. g. Min-

destabstands hingewiesen werden. 

 

Nutzer/-innen, die selbst zur Risikogruppe ge-

hören oder mit zur Risikogruppe gehörenden 

Haushaltsangehörigen zusammenleben, dürfen 

nicht an den Angeboten teilnehmen (Informa-

tion über Aushang). 

 

Nutzer/-innen mit einer Symptomatik, die auf 

eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. 

Fieber, Halsschmerzen, Husten), sind vom An-

gebot auszuschließen. Der Ausschluss kann 

durch eine Beschilderung am Eingang verdeut-

licht werden. 
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Auflage zur Ausgestaltung vor Ort 
Kurzbeschreibung der Umsetzung im 

Angebot 

Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten der 

Kinder- und Jugendhilfe sind verpflichtet, ein-

mal wöchentlich einen Schnell- oder -Selbsttest 

mit negativem Ergebnis vorzulegen. Dies gilt 

nicht für Kinder unter elf Jahren. 

 

Es sind vorrangig Einzelangebote oder Grup-

penangebote von nicht mehr als fünf Teilneh-

menden zzgl. Personal vorzuhalten, sofern dies 

die Räumlichkeiten hergeben. 

 

Durch Zugangsbeschränkungen und organisa-

torische Regeln ist sicherzugstellen, dass er 

Mindestabstand in allen Bereichen eingehalten 

werden kann. Die zulässige Höchstzahl der 

Nutzer/-innen der Einrichtung ist im Eingangs-

bereich auszuweisen.  

 

Toiletten vor Ort sollten mehrmals täglich gerei-

nigt und desinfiziert werden. Zu reinigen sind 

neben den Toiletten und Waschbecken auch 

die Türgriffe im gesamten Toilettenbereich. Nut-

zer/-innen und Personal sind hinsichtlich der re-

gelmäßigen Händehygiene zu sensibilisieren. 

 

Räume innerhalb der Angebote sind so zu wäh-

len, dass neben der Einhaltung von Mindestab-

ständen auch eine gute Belüftung mit Frischluft 

gewährleistet ist.  

Eine Lüftung sollte im Abstand von 15 bis 30 Mi-

nuten für die Dauer von mindestens fünf Minu-

ten erfolgen. 

 

In Arbeits- und Betriebsstätten gilt für die Be-

schäftigten eine Verpflichtung zum Tragen me-

dizinischer Gesichtsmasken, FFP2-Masken o-

der vergleichbarer Atemschutzmasken. . 

 

Das Tragen einer medizinischen Gesichts-

maske (jeweils ohne Ausatemventil) wird drin-

gend nach der Allgemeinverfügung Vollzug des 

Infektionsschutzgesetzes vom 6. März 2021 

empfohlen, wenn ein regelmäßiges intensives 

Lüften und die Einhaltung eines Mindestab-

stands von 1,5 Metern nicht gewährleistet wer-

den können. 
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Rechtsverbindliche Bestätigung 
 
Es wird hiermit rechtsverbindlich bestätigt, dass die oben genannten Auflagen unter Beach-
tung der dazu übergebenen Kurzbeschreibung umgesetzt und eingehalten werden. Es ist be-
kannt, dass diese Auflagen Grundlage einer behördlichen Kontrolle darstellen können. Bei 
Verstoß gegen die oben genannten Auflagen können durch die zuständige Behörde weiterge-
hende Auflagen ausgesprochen oder eine Schließung von Teilen des Angebots oder des An-
gebots insgesamt verfügt werden. 
 
 
 

 
Datum, Ort, Unterschrift sowie Stempel des Trägers des Angebot  
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Anlage 1  

 

 

Quelle: https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Plakat- 

Hygiene_schuetzt_A4.pdf (zuletzt aufgerufen am 08.03.2021, 16:00 Uhr)    

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_Atemwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf
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Anlage 2a: Plakat „richtig Hände waschen“ 

 

Quelle: https://service.bzga.de/pdf.php?id=c7c8e6acbe16b63059de0e2d6fb89b44 (zuletzt aufge-

rufen am 08.03.2021, 16:00 Uhr)  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html
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Anlage 2b: Plakat „Richtig niesen und husten“ 

 
 

Quelle: https://service.bzga.de/pdf.php?id=b643e1c2aa4a1895e65e1f6d83444a6c (zuletzt 
aufgerufen am 08.03.2021, 16:00 Uhr)  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html
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